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Maßnahmen des GEK 

Gewässer Farnbach Abschnitt [Fl.-km] 00+000 – 07+007 

Einzelmaßnahmen 

lineare Maßnahmen: 

FB_01_01, FB_01_02, FB_03_02, FB_04_01, FB_04_02, FB_05_05, 
FB_05_05a, FB_06_02, FB_06_04, FB_06_06, FB_06_08, FB_07_01, 
FB_07_13, FB_07_24, FB_07_27, FB_08_06, FB_09_02, FB_09_03, 
FB_09_05, FB_09_06, FB_09_09, FB_09_10  
BaA_01_01 
LWG_01_01, LWG_01_09, LWG_01_12, LWG_01_12a, LWG_01_16, 
LWG_01_18, LWG_01_23 
Alternative Maßnahmen (folgend in grau hinterlegt): 
FB_07_01a, FB_08_02, FB_08_02a 

punktuelle Maßnahmen: 

FB_01_03, FB_01_04, FB_01_05, FB_01_06, FB_01_07, FB_02_01, 
FB_02_02, FB_02_03, FB_03_01, FB_04_03, FB_04_04, FB_04_05, 
FB_05_01, FB_05_07, FB_05_09, FB_05_11, FB_06_01, FB_06_05, 
FB_06_09, FB_07_02, FB_07_03, FB_07_04, FB_07_05, FB_07_05a, 
FB_07_06, FB_07_07, FB_07_08, FB_07_09, FB_07_10, FB_07_11,  
FB_07_22, FB_07_23, FB_07_25, FB_07_26, FB_08_04, FB_08_05, 
FB_09_04, FB_09_04a, FB_09_07 
BaA_01_02, BaA_01_03, BaA_01_04 
LWG_01_02, LWG_01_03, LWG_01_04, LWG_01_05, LWG_01_06, 
LWG_01_07, LWG_01_08, LWG_01_10, LWG_01_11, LWG_01_14, 
LWG_01_19, LWG_01_20, LWG_01_21, LWG_01_22 
Alternative Maßnahmen (folgend in grau hinterlegt): 
FB_07_12, FB_07_14, FB_07_15, FB_07_16, FB_07_17, FB_07_18, 
FB_07_19, FB_08_03, 

Beschreibung 

Vorhaben 

lineare Maßnahmen: 

- Entwicklung Ufergehölz (Erlen-Eschen-Auenwald, Weiden-
Auenwald) 

- Einbau Strukturmaßnahmen (Anpassung der Böschungsneigung 
und Sohlbreite, Mäandrierung, Anlegen eines 
Gewässerrandstreifens) 

- Ausbau Graben 
- Gewässerumverlegung 
- Anlegen eines naturnahen Nebengerinnes 
- Rückbau Deich 

punktuelle Maßnahmen: 

- Ökologische Umgestaltung bzw. Rückbau von Durchlässen 
- Umgestaltung bzw. Rückbau von Überbrückungen und Furten 
- Rückbau und Umgestaltung von Abstürzen 
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Lageplan 
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Gegenwärtiges Erscheinungsbild 
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Hinweis zu Nutzungen: Wald, Ackerflächen, Wiesen, Siedlungsfläche 

Abstimmung FFH-Verträglichkeit 
Ist im Rahmen der späteren Maßnahmenplanung zu 
prüfen. 

Synergie mit den HWS- 

Maßnahmen 

Bei Umsetzung der Maßnahmen zur Gewässerentwicklung 
werden die Maßnahmen zum technischen 
Hochwasserschutz erheblich reduziert. Die verbleibenden 
Maßnahmen zum HWS sind in nachgelagerten 
Objektplanungen entsprechend landschaftsplanerischer 
Vorgaben ökologisch zu gestalten. 

Priorität 
Von einzelnen Maßnahmen abhängig; siehe 
Maßnahmenkatalog 

 

Beschreibung IST-Zustand 

Der Farnbach fließt von seiner Quelle südlich Krätzersrasen durch Atterode – hier mündet der 
„Bach bei Atterode“ ein – in Richtung Süd-Westen durch Bairoda. Gemeinsam mit dem 
einmündenden Landwehrgraben mündet der Farnbach südlich der BAB 19 in Breitungen in die 
Werra. Der Farnbach weist in fast allen Bereichen einen veränderten bis stark veränderten 
Gewässerzustand auf, ein guter ökologischer Zustand wird größtenteils nicht erreicht. Außerhalb 
der Ortschaften fließt der Farnbach i.d.R. als stark verändertes, aber naturnah anmutendes 
Gerinne. Abschnittsweise sind leicht geschwungene Verläufe zu erkennen, welche durch 
zahlreiche Querbauwerke unterbrochen werden. Uferstrukturen und Gewässerrandstreifen mit 
autochthonen Bewuchs fehlen meist. Innerorts verläuft der Farnbach in vielen Abschnitten 
verrohrt oder überbaut mit Ufer und Sohlbefestigungen. Eine natürliche Ausbildung der Aue ist 
aufgrund der umgebenden Bebauung nicht vorhanden. Mehrere Verrohrungen schränken die 
Durchgängigkeit und den Sedimenttransport stark ein. 
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Konzept 

Lineare Maßnahmen 

Entwicklung Ufergehölz und Auwald-Initiierung 
Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. 

begleitender Maßnahmen (LAWA 70 bei ausreichendem Entwicklungskorridor) und  
Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (LAWA 73 bei zu geringen 

Entwicklungskorridoren) 

Dringlichkeit: dringlich zeitliche Erreichbarkeit: langfristig 

FB_01_01: Fl.-km 05+850 – 07+007, FB_03_02: Fl.-km 03+370 – 03+730,  
FB_09_02: Fl.-km 00+925 – 01+155, FB_09_05: 00+840 – 00+920,  
FB_09_06: Fl.-km 00+525 – 00+582, FB_09_09: 00+066 – 00+321,  
FB_09_10: Fl.-km 00+026 – 00+067 

BaA_01_01: Fl.-km 00+115 – 00+970 

LWG_01_01: Fl.-km 00+860 – 01+370, LWG_01_09: Fl.-km 00+577 – 00+665,  
LWG_01_12a: Fl.-km 00+388 – 00+500 

 
 

Entlang verschiedener Abschnitte des Farnbachs findet sich kaum oder keine 
Gewässerrandstreifen. Ökologisch wertvolle Randstreifen sind jedoch ein wichtiger Teil eines 
Gewässersystems. Standortangepasste Vegetation verhindert beispielsweise Uferabbrüche und 
Erosion, fungiert als Puffer für Nähr- und Schadstoffe zur umgebenden Landschaft – 
insbesondere landwirtschaftlicher Nutzung -, bietet bei geeigneter Ausprägung Lebensraum für 
benthische, aquatische und auch terrestrische Lebewesen in und an Gewässern und verhindert 
u.a. auch durch Schattenwurf einen schädlichen Temperaturanstieg des Wassers. 

Abbildung 2: IST-Zustand fehlende Ufervegetation Abbildung 1: IST-Zustand fehlende 
Ufervegetation, z.B. FB_09_08, FB_09_09 
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Die Entwicklung von Ufergehölzen und standortangepasster Gewässerrandvegetation bewirkt 
neben oben angedeuteten Funktionen außerdem auch eine Aufwertung des Landschaftsbildes 
und führt zu einer erhöhten Artenvielfalt in und am Gewässer.  

Die Initiierung und Anpflanzung einer Aue in dafür vorgesehenen Bereichen kann in der 
Umgebung bestehende Waldgebiete vernetzten und dadurch deutlich aufwerten. Zusätzlich 
führt eine derartig weiträumige Bepflanzung zu einer langfristigen Vitalisierung des Areals, die 
Rückführung zum Leitbild gemäß Steckbrief (Anlage A-4) zu einer Aufwertung des Naturraumes 
und die Eigendynamik des Gewässers wird nachhaltig durch die Ausbildung eines 
fließgewässertypischen Waldes gefördert. 

Neben der Entwicklung und Neuanlagen von Ufergehölzen, können bereits bestehende, aber 
geschwächte Vegetationsstreifen durch Ergänzungspflanzungen mit  geeigneten Gehölzen 
aufgewertet werden (z.B.: FB_03_02). 

Anpflanzungen für Auenbereiche belaufen sich im Oberlauf auf den „Hainmieren-Erlen“-Auwald, 
u.a. mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Prunus padus, sowie im Unterlauf auf Weiden-
dominierte Strukturen, beispielsweise mit Salix spec., Ulmus laevis, Betula pubescens, u.a. 

 

  

Abbildung 4: Entwicklung von Ufergehölzen/ 
Gewässerrandstreifen (LAWA 73) 

 

Abbildung 3: Initiierung eines galerieartigen 
Auwaldes (z.B. LAWA 70) 

Erlen-Eschen 

Weiden 
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Anpassung Böschungsneigung und Sohlbreite 
Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers innerhalb des vorhandenen Profils (LAWA 71) 

Dringlichkeit: vordringlich zeitliche Erreichbarkeit: mittelfristig 

FB_04_01: Fl.-km 02+350 – 02+720, FB_07_01: Fl.-km 01+320 – 01+780,  
FB_07_01a: Fl.-km 01+320 – 01+780 

LWG_01_18: Fl.-km 00+180 – 00+331 

Die Anpassung, also die Abflachung und Aufweitung der z.T. sehr steil verlaufenden Ufer entlang 
des Farnbachs und des Landwehrgrabens in den Bereichen der Maßnahmenvorschläge, die aus 
einer zu steilen Böschungsneigung resultieren und auch zu geringe Sohlbreiten zur Folge haben, 
bewirkt u.a., dass das Gewässer zukünftig langsamer fließt und sich so mehr Lebewesen entlang 
der Strukturen einfinden können. Die Aufweitung bewirkt im Hochwasserfall außerdem 
zusätzlichen Retentionsraum. 

 

Ausbau Graben 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen 

Anlagen (LAWA 69) und  
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 

Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen (LAWA 72) 

Dringlichkeit: vordringlich zeitliche Erreichbarkeit: langfristig 

FB_05_05: Fl.-km 01+956 – 02+006, FB_05_05a: 01+801 – 01+956 

  
 

Abbildung 6: Grabengebiet im 
Verbuschungsstadium 

 

 

Abbildung 5:  Gebiet der Maßnahme 
FB_05_05 



 Anlage A-6 
Stadtverwaltung Bad Liebenstein 

Gewässerentwicklungskonzept mit integriertem HWSK für 
das Gewässer 2. Ordnung „Farnbach“ 

Maßnahmensteckbriefe GEK  

 

Seite 8 von 23 

Der Farnbach verläuft in diesem Bereich am nördlichen Ortsrand von Bairoda als Graben in 
begradigter Form durch ein Gebiet, das Verlandungsprozessen und dem damit einhergehenden 
Aufwuchs im Verbuschungsstadium unterliegt. Zu Zeiten der Wasserführung ist hier die Zufuhr 
einer starken Nährstofffracht, sowie auch die Hochwassergefahr durch Anstauung aufgrund von 
verminderten Abflusskapazitäten zu erwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ausbau des Grabens bewirkt zum einen ein verbessertes Abflusspotential des Farnbachs, 
als auch eine Aufwertung der Fläche im Siedungsbereich. Das Einbringen von Strukturen, wie 
Geröll und Neupflanzungen von Gehölzen haben die Ausbildung eines naturnahen 
Fließgewässerabschnittes zur Folge und bieten Habitate für Flora und Fauna. 

 

  

Abbildung 7: Ausbildung des 
vorgeschlagenen Ausbaus 

Abbildung 8: Schnittansicht Grabenausbau FB_05_05 
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Anlegen eines Gewässerrandstreifens und Mäandrierung 
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 

Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen (LAWA 72) 

Dringlichkeit: vordringlich zeitliche Erreichbarkeit: langfristig 

FB_07_01: Fl.-km 01+320 – 01+780, FB_07_13: Fl.-km 01+380 – 01+555,  
FB_07_24: Fl.-km 01+230 – 01+305, FB_09_03: Fl.-km 00+00 – 01+036 

LWG_01_23: Fl.-km 00+023 – 00+170 

  

Das Gewässer verläuft insb. in den Ortslagen, aber auch in der offenen Landschaft stark 
verändert. Verrohrungen und Überbauungen, Begradigungen, ein befestigtes Gewässerbett und 
Leitbild-untypische Böschungsneigungen beeinträchtigen den strukturellen, sowie damit auch 
den Ökologischen Zustand des Gewässers enorm. Die Fließdynamik ist eingeschränkt und es 
finden sich wenige bis keine Habitate für Flora und Fauna. 

Die Befestigung der Ufer und Sohle schränkt die Ausbildung natürlicher Strukturen ein und stellt 
ein Wanderhindernis für aquatische Lebewesen dar. Zudem wird die laterale Vernetzung von 
Lebensräumen durch den Verbau stark verhindert. 

Abbildung 9: IST-Zustand innerorts (FB_07_01) Abbildung 10: IST-Zustand außerorts (FB_09_03) 
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Ökologische Profilumgestaltung und die Anpassung der Böschungsneigung und der Sohlbreite 
bewirken eine bessere Fließdynamik des Gewässers. Die Mäandrierung eines Flusses führt zu 
Strömungsdiversität. Dabei kommen inner- und außerorts jeweils unterschiedliche 
Herangehensweisen zum Tragen: 

Zur Initiierung eigendynamischer Entwicklungen außerorts erfolgen beispielsweise Uferanrisse 
oder es werden Störsteine und/oder Totholz eingebracht. Dies sorgt für zusätzliche Strukturen 
im Uferbereich und fördert die gewässerdynamischen Umlagerungsprozesse.  

In Ortslagen erfolgt der Rückbau von Ufer- und Sohlbefestigungen in Kombination mit 
Gewässeraufweitungen, der Ausbildung naturnaher Gewässerabschnitte, naturnahem 
Uferverbau wo nötig und dem Einplanen einer Niedrigwasserrinne, was die laterale Vernetzung 
durch bebaute Gebiete hindurch sicherstellt. 

  

  

Abbildung 14: Entwickeln eines 

Gewässerrandstreifens 

Abbildung 13: Vorschlag Umgestaltung 
FB_07_01 

Abbildung 11: Habitatskizze; ideales 
Gewässererscheinungsbild  
(Quelle: Anlage A-4- hydromorph._Steckbrief_Typ5) 

 

 

Abbildung 12  Ideales Querprofil 

(Quelle: Anlage A-4-Hydromorph._Steckbrief_Typ5) 
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Gewässerumverlegung / Wiederherstellung ursprüngl. Verlauf 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen 

Anlagen (LAWA 69) und  
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 

Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen (LAWA 72) 

Dringlichkeit: wichtig zeitliche Erreichbarkeit: langfristig 

FB_04_02: Fl.-km 02+040 – 02+415, FB_07_27: Fl.-km 01+040 – 01+220 

LWG_01_16: Fl.-km 00+330 – 00+390 

  

Der Farnbach und der Landwehrgraben sollen an unterschiedlichen Stellen gemäß Leitbild 
umverlegt werden, bestenfalls ihr ursprünglicher Verlauf wieder hergestellt werden. Der 
bisherige Verlauf verhindert die natürliche Ausbildung des Gewässers und der Auenlandschaft 
sowie den natürlichen Sedimenttransport. Wanderbewegungen der aquatischen Lebewesen 
sind in diesem Abschnitt nicht möglich. Die in der Aue lebende typische Fauna besitzt keine 
natürliche Möglichkeit zur langfristigen Besiedelung des Habitats. Mit einer Offen- und 
Umverlegung des Gewässers und der Anpassung der Bewirtschaftung im Umfeld können 
wertvolle, naturnahe Abschnitte geschaffen werden. Die umgebenden Flächen bieten Raum für 
die Renaturierung des Gewässers. Zur Umsetzung dieser Maßnahme muss zuerst die 
grundsätzliche Flächenverfügbarkeit überprüft werden. Außerdem entsteht durch den 
natürlichen Verlauf des Gewässers gemäß Leitbild und der Ausnutzung der Grün- und 
Ackerflächen zusätzlicher Retentionsraum zum Schutz der Ortslage. Eine natürliche Gestaltung 
bietet zudem die Möglichkeiten zur Naherholung für die Anwohner und eine Aufwertung des 
Ortsbildes. 

  

Abbildung 15: Standort FB_04_02 Abbildung 16: Umverlegung des Farnbachs 



 Anlage A-6 
Stadtverwaltung Bad Liebenstein 

Gewässerentwicklungskonzept mit integriertem HWSK für 
das Gewässer 2. Ordnung „Farnbach“ 

Maßnahmensteckbriefe GEK  

 

Seite 12 von 23 

Anlegen eines naturnahen Nebengerinnes 
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 

Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen (LAWA 72) 

Dringlichkeit: wichtig zeitliche Erreichbarkeit: langfristig 

FB_06_02: ca. Fl.-km 02+012 – 01+900, FB_06_04: ca. Fl.-km 01+860 – 01+840,  
FB_06_06: ca. Fl.-km 01+830 – 01+800, FB_06_08: ca. Fl.-km 01+685 – 01+730,  
FB_08_02: Fl.-km 01+280 – 01+760, FB_08_02a: Fl.-km 01+320 – 01+760 

 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Ausbau des Grabens des Farnbachs im bestehenden 
Verlauf reichen zur Abführung des HQ20 nicht vollständig aus. Daher soll in Kombination mit dem 
für den Hochwasserschutz angelegten Retentionsbecken ein naturnah ausgebildetes 
Nebengerinne geschaffen werden. Der bisherige Verlauf des Farnbachs wird an den genannten 
Stellen um diese erweitert.  

Die Ausprägung und Gestaltung des zusätzlichen Verlaufs orientiert sich am Leitbild gemäß dem 
hydromorphologischen Steckbrief zu Typ 5 (Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche) 
(Quelle: Anlage A-4). 

  

Abbildung 17: Anlegen eines naturnahen Nebengerinnes 
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Offenlegung und naturnahe Gestaltung 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen 

Anlagen (LAWA 69) und  
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 

Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen (LAWA 72) 

Dringlichkeit: wichtig zeitliche Erreichbarkeit: langfristig 

FB_08_06: Fl.-km 01+280 – 01+760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Farnbach verläuft in Teilen der Siedlungsbereiche verrohrt. Dies stellt nicht nur ein 
Wanderhindernis für am und im Wasser befindliche Lebewesen dar, sondern birgt auch Risiken 
im Hochwasserfall. 

Das Öffnen der Verrohrung geht mit einer Umverlegung und naturnahen Ausprägung gemäß 
Leitbild des Gewässerverlaufes einher (Anhang A-4). So können natürliche Strukturen des 
Gewässers und der Gewässerlandschaft, sowie die ökologische Durchgängigkeit wieder 
hergestellt werden. Beispiele sind der naturnahe Sohlen- und Böschungsausbau, das Einbringen 
von Strukturelementen und die Bepflanzung der Uferbereiche. Durch die Bepflanzung des 
Gewässerrandstreifens können innerorts Parkanlagen entstehen, welche der Naherholung 
dienen können. Zur Umsetzung der Maßnahme muss die innerörtliche Flächenverfügbarkeit 
überprüft werden. Eine Alternative zur innerörtlichen Offenlegung und ökologischen 
Profilumgestaltung kann die Verlegung des Gewässers um die Ortslage gemäß Leitbild 
darstellen. Die Umsetzung dieser Maßnahme stellt außerdem eine Aufwertung des Naturraumes 
und des Landschaftsbildes dar. 

 

  

Abbildung 18: Situation FB_08_06 Abbildung 19: Beispiel für naturnahe 
Offenlegung 



 Anlage A-6 
Stadtverwaltung Bad Liebenstein 

Gewässerentwicklungskonzept mit integriertem HWSK für 
das Gewässer 2. Ordnung „Farnbach“ 

Maßnahmensteckbriefe GEK  

 

Seite 14 von 23 

Rückbau Deich 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen 

Anlagen (LAWA 69) und  
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 

Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen (LAWA 72) 

Dringlichkeit: wichtig zeitliche Erreichbarkeit: langfristig 

FB_01_02: zwischen Fl.-km 05+930 und Fl.-km 00+100 

Wie auch andere technische Hochwasserschutzanlagen und Uferverbau verhindern Deiche die 
eigendynamische Entwicklung des Fließgewässers. Außerdem können keine natürlichen 
Prozesse, wie beispielsweise in einer intakten Flussaue stattfinden, das Abflussgeschehen im 
Hochwasserfall ist gestört und der Naturhaushalt beeinträchtigt. 

Der Rückbau des Deiches am Farnbach ermöglicht die Re-Initialisierung von hydrologischen 
und ökologischen Wechselbeziehungen zwischen Gewässer und Aue. Die so wieder 
ermöglichte Eigendynamik des Gewässers kann weitere Entwicklungsprozesse in allen vom 
Gewässer betroffenen Bereichen anstoßen. Außerdem vergrößern sich die natürlichen 
Retentionsflächen. 

 

  

Abbildung 20: Rückbau Deich 
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Punktuelle Maßnahmen 

Ökologische Umgestaltung von Durchlässen 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen 

Anlagen (LAWA 69) 

Dringlichkeit: vordringlich zeitliche Erreichbarkeit: mittelfristig 

Neubau/Umbau Durchlass 

FB_02_03: Fl.-km 04+093, FB_05_01: Fl.-km 02+010, FB_06_01: Fl.-km 01+998,  
FB_07_22: Fl.-km 01+315, FB_08_03: Fl.-km 01+719 

BaA_01_04: Fl.-km 00+030 

Rückbau Durchlass 

FB_02_02: Fl.-km 04+281, FB_04_03: Fl.-km 02+399, FB_05_09: Fl.-km 01+829, 
FB_07_03: Fl.-km 01+671, FB_07_05: Fl.-km 01+655, FB_07_06: Fl.-km 01+637, 
FB_07_09: Fl.-km 01+603, FB_07_16: Fl.-km 01+475, FB_07_26: Fl.-km 01+229 

BaA_01_02: Fl:-km 00+071 

LWG_01_04: Fl.-km 00+848, LWG_01_05: Fl.-km 00+787, LWG_01_06: Fl.-km 00+737, 
LWG_01_07: Fl.-km 00+685, LWG_01_08: Fl.-km 00+672, LWG_01_11: Fl.-km 00+550, 
LWG_01_14: Fl.-km 00+443, LWG_01_20: Fl.-km 00+205 

Die bestehenden Rechteck- und Rohrdurchlässe weisen ein vollständig verbautes Profil auf, 
welches die ökologische Durchgängigkeit u.a. aufgrund des fehlenden Lichteinfalls, der glatten 
Sohle und erhöhten Strömungsgeschwindigkeiten stark einschränkt. Die befestigte Sohle weist 
keine natürlichen Strukturen auf. Natürliches Sohlsubstrat fehlt in den meisten Durchlässen und 
der Sedimenttransport wird verhindert. Außerdem sind diese Engstellen prognostizierbare 
Bereiche für Wasserrückstau. Eine Umgestaltung der Durchlässe wie oben dargestellt sollte für 
die Querbauwerke mit ähnlichen Defiziten umgesetzt werden. 

Abbildung 21: IST-Zustand FB_07_22 
geplant: ökologischer Umbau / Neubau 

Abbildung 22: IST-Zustand FB_07_03 
geplant. Rückbau 
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Zur Berücksichtigung des Lichtdurchlasses für aquatische Lebewesen kann eine überfahrbare 
Gitterrostabdeckung statt einer Betonverdeckung installiert werden. Für größere 
Höhenunterschiede zwischen Verkehrsweg und Gewässersohle können Maulprofile mit 
entsprechender Überdeckung verwendet werden. Diese sind etwa mit 1/3 in die Sohle 
einzubinden, um ausreichend Raum für natürliches Sohlsubstrat zu bieten. Um eine 
ausreichende Wassertiefe für die aquatischen Lebewesen bei geringen Abflüssen kann eine 
Niedrigwasserrinne eingebracht werden. 

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob eine Überfahrt an den bisherigen Standorten weiterhin ihre 
Notwendigkeit besitzen oder ob ein ersatzloser Rückbau möglich ist, diese Variante ist dann zu 
bevorzugen. Der Rückbau von Ufer und Sohlbefestigungen in der Nähe der Durchlässe müssen 
bei der Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigt werden. 

  

Quelle: Ingenieurbüro Holzem & Hartmann GmbH Quelle: haseauenverein.de 

Abbildung 24: Beispiele für ökologische Durchlässe 

Abbildung 23: Beispiel für die ökologischen Ausbau von Durchlässen (Quelle:  Institut für Landespflege, 

Uni Freiburg) 
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Umgestaltung von Überbrückungen und Furten 
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen 

Anlagen (LAWA 69) 

Dringlichkeit: vordringlich bis wichtig zeitliche Erreichbarkeit: kurz- bis langfristig 

Neubau Furt (dringlich, kurzfristig) 

FB_01_04: Fl.-km 05+087, FB_03_01: Fl.-km 03+643, FB_04_04: Fl.-km 02+349, 
FB_05_07: Fl.-km 01+905, FB_09_04a: Fl.-km 00+945  
Rückbau Viehtränken: FB_09_04: Fl.-km 00+933, FB_09_07: Fl.-km 00+517 

BaA_01_03: Fl.-km 00+078 

LWG_01_10: Fl.-km 00+574 

  

Z.T. weisen befestigte Furten/Durchfahrten kein ökologisch durchgängiges Gewässerprofil auf 
und müssen umgebaut werden. An anderer Stelle entsteht aufgrund von Offenlegungen der 
Bedarf an ökologisch angepassten Durchquerungsmöglichkeiten oder Befestigungen (z.B.: 
FB_03_01). Bei nicht ökologisch ausgestalteten Furten treten Probleme, wie z.B. die 
Verdichtung und Zerstörung der Gewässersohle auf, die wiederum Flora und Fauna im 
entsprechenden Bereich beeinträchtigt. Außerdem kommt es zu einem erhöhten 
Nährstoffeintrag. 

Furten, hergestellt mit natürlichem Sohlsubstrat können auch statt verrohrten Überfahrten 
gleichzeitig die ökologische Durchgängigkeit des Gewässers und die weitere Vernetzung von 
Wirtschaftswegen auf Ackerflächen sichern. Um eine ausreichende Wassertiefe für die 
aquatischen Lebewesen bei geringen Abflüssen kann eine Niedrigwasserrinne in die Furt 
eingebracht werden.  

Abbildung 25: IST-Zustand FB_03_01 Abbildung 26: IST-Zustand FB_04_04 
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Der Ausbau wie in oben gezeigter Abbildung kann außerdem durch erhöhte „Störsteine“ 
ergänzt werden, die eine Überfahrt ermöglichen, ohne gänzlich die Gewässersohle in 
Mitleidenschaft zu ziehen, da sich hier Kleinstlebewesen und auch eine gewisse 
Substratmenge ansammeln können. Grundsätzlich ist zu prüfen, ob ein ersatzloser Rückbau 
möglich ist. 

Neubau Sedimentfang (vordringlich, kurzfristig) 

FB_04_04a: Fl.-km 02+320 

Im Rahmen der Offenlegung und naturnahen Gestaltung des Farnbachs auf dem Abschnitt 
oberhalb von Bairoda bis zum Eselsprung (Maßnahme FB_04_02) werden in der 
Gewässersohle neue Lebensräume geschaffen. Das Gewässerbett aus Kies und Steinen 
bildet ein Kieslückensystem, das wirbellosen Tieren Unterschlupf und Laichplätze bietet. 
Gleichzeitig ermöglicht das Gerinne den Abfluss größerer Wassermengen und verhindert die 
Überschwemmung der Ortslage. Um das Kieslückensystem der Sohle im unterstromigen 
Bereich zu schützen und um den Wasserabfluss nicht zu behindern, sollen mit Hilfe eines 
Sedimentfangs die Ablagerung von Treibgut und Schlamm in dem Gerinne verhindert werden. 
Unter Anwendung ingenieurbiologischer Bauweisen fügt sich das Bauwerk in das 
neuzugestaltende Gewässer ein und bietet ebenfalls Habitate für Fauna und Flora. 

Abbildung 27: Beispiele für die ökologische Gestaltung einer Furt (Quelle: Landratsamt Vogtlandkreis) 
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Neubau Straßenbrücke (wichtig, langfristig) 

FB_02_01: Fl.-km 04+170, FB_05_11: Fl.-km 01+793, FB_07_23: Fl.-km 01+223,  
FB_08_04: Fl.-km 00+117 

LWG_01_22: Fl.-km 00+176 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Brücken und Übergänge über den Farnbach engen das Gewässer und damit die 
Fließdynamik künstlich und unnötig ein. Durch die Überbauungen entstehen zum einen 
Wanderhindernisse für im und am Wasser befindliche Organismen, als auch Abfluss-
Problemstellen im Hochwasserfall.  

Neubau Fußgängerbrücke (vordringlich, mittelfristig) 

FB_01_05: Fl.-km 04+849, FB_07_04: Fl.-km 01+661, FB_07_07: Fl.-km 01+626,  
FB_07_08: Fl.-km 01+612, FB_07_12: Fl.-km 01+540, FB_07_14: Fl.-km 01+508,  
FB_07_15: Fl.-km 01+468, FB_07_18: Fl.-km 01+419, FB_07_19: Fl.-km 01+399  

 

 

 

 

 

 

 

Es gelten die gleichen Erläuterungen, die für die Maßnahmengruppe „Neubau Straßenbrücke“ 
angeführt wurden. 

Abbildung 28: IST-Zustand FB_02_01 

 

Abbildung 29: IST-Zustand FB_07_07 
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Neubau Überfahrt 

FB_01_07: Fl.-km 04+709, FB_04_05: Fl.-km 02+060, FB_06_05: Fl.-km 01+856,  
FB_06_09: Fl.-km 00+005, FB_07_05a: Fl.-km 01+645, FB_07_10: Fl.-km 01+560,  
FB_07_11: Fl.-km 01+450, FB_07_21: Fl.-km 01+655, FB_08_05: Fl.-km 00+005 

LWG_01_03: Fl.-km 00+855 

 

 

 

 

 

 

Es gelten die gleichen Erläuterungen, die für die Maßnahmengruppe „Neubau Straßenbrücke“ 
angeführt wurden. 

Für die voran angebrachten drei Maßnahmengruppen gilt gleichermaßen, dass die bestehenden 
Durchlässe die ökologische Durchgängigkeit stark einschränken und das Profil vor allem 
innerorts stark verbaut ist. Die befestigte Sohle weist keine natürlichen Strukturen auf und der 
Sedimenttransport wird verhindert. Durch das fehlende Sohlsubstrat können Kleinstlebewesen 
die Durchlassbauwerke nicht passieren.  

Die Umgestaltung von Brücken und den entsprechenden Durchlässen kann die ökologische 
Durchgängigkeit und die Gewässerstruktur verbessern und das Gewässer so an einen guten bis 
sehr guten ökologischen angenähert werden. Zusätzlich ermöglichen die Maßnahmen einen 
naturnahen Hochwasserschutz. 

Die sog. Zwangspunkte an Überquerungen des Fließgewässers müssen dafür bestenfalls 
rückgebaut, bzw. neu-/umgebaut und ökologisch gestaltet werden, damit die laterale Vernetzung 
des Farnbachs nicht unterbrochen bzw. wieder hergestellt werden kann und Risiken für 
Hochwasserschäden minimiert werden können. 

Abbildung 30: Ist-Zustand  FB_07_10 
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Überbrückungen mit Rohr- und Kastendurchlässen können wie folgt umgebaut werden: 

Einbau von Gitterrostabdeckungen:  

Eine Gitterrostabdeckung gewährleistet den Lichtdurchlass für aquatische Lebewesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbau von Maulprofilen mit Niedrigwasserabfluss 

Maulprofile ermöglichen die Bildung von natürlichem Sohlsubstrat und die Ausbreitung von 
wirbellosen Fließgewässerorganismen.  

Einbringung von Furten 

Furten sind ein wichtiger Bestandteil der Gewässerstruktur. Beim Bau sollten weitere 
strömungslenkende Strukturierungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Eine Schüttung mit 
gewässertypischen Substratgewährleistet den langfristigen Erhalt und Funktionsfähigkeit der 
Furt. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Beispiel Kastendurchlass mit Gitterrostabdeckung - Fotomontage 

Abbildung 32: Schemaskizze einer Furtschüttung 
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Rückbau Überfahrt (dringlich, mittelfristig) 

FB_07_17: Fl.-km 01+457, FB_07_25: Fl.-km 01+232, FB_09_05: Fl.-km 00+933  

LWG_01_02: Fl.-km 01+004 

 

Abbildung 33: FB_09_05 

Für die genannten Maßnahmen greifen Gewässerrenaturierungen. Die eingebrachten Einbauten 
sollen entfernt werden und das Gewässer in seinem natürlichen, ursprünglichen Zustand 
zurückgeführt werden. Dies beinhaltet u.a. Anpassungen bezüglich der Böschungsneigungen 
und der Sohlbreite und des -gefälles, sowie den Verlauf des Gewässers, das Einbringen von 
Strukturen und geeignetem Sohlsubstrat und auch das Anlegen und Initiieren von 
Gewässerrandstreifen und Ufervegetation aus geeigneten Pflanzen gemäß Leitbild.  
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Rückbau Absturz (vordringlich, mittelfristig) 

FB_01_03: Fl.-km 05+080, FB_01_06: Fl.-km 04+703  

LWG_01_19: Fl.-km 00+259, LWG_01_21:Fl.-km 00+181 

  

Abstürze – insbesondere in Kombination mit Verrohrungen wie im oben gezeigten Beispiel – 
stellen ein Wanderhindernis am Fließgewässer dar. Die Verbreitungsmechanismen von Flora 
und Fauna können nicht greifen, v.a. bezgl. der stromaufwärts gerichteten Ausbreitungswege. 
Zusätzlich verstärkt der plötzliche Abfall und Aufprall des Wassers die Erosion an der 
Gewässersohle. 

Der Rückbau von Abstürzen verhindert eine Erosion des nachfolgenden Flussbetts. Eine 
Offenlegung ermöglicht außerdem bei höheren Abflussereignissen ein freies Fließen und 
gewährleistet die terrestrische Durchgängigkeit. 

Vorgesehen werden könnten beispielsweise die Anlage von naturnahen Gerinnen, die den 
Geländesprung über Mäandrierung ausgleichen. 

 

Abbildung 34: IST-Zustand FB_01_03 Abbildung 35: Rückbau Absturz 


